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Bibliografie

Titel Kassen (bisher: BGV C9)

Amtliche Abkürzung DGUV Vorschrift 25

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

§ 34 - Ver- und Entsorgung von Banknotenautomaten

Während der Ver- und Entsorgung von Banknotenautomaten darf der Ver- und Entsorgungsbereich öffentlich nicht zugänglich und
ein Einblick von außen nicht möglich sein. Dies gilt auch bei der Behebung von Störungen im gefüllten Wertebereich.
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